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(3) 1Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Veränderung der Be-
zugsgröße nach § 18 Absatz 1 des Vierten Buches. 2Sie erhöht sich zum 1. Januar
eines Kalenderjahres, wenn sich die Bezugsgröße seit der letzten Neubestimmung
der Beträge der Ausgleichsabgabe um wenigstens 10 Prozent erhöht hat. 3Die Er-
höhung der Ausgleichsabgabe erfolgt, indem der Faktor für die Veränderung der
Bezugsgröße mit dem jeweiligen Betrag der Ausgleichsabgabe vervielfältigt wird.
4Die sich ergebenden Beträge sind auf den nächsten durch fünf teilbaren Betrag ab-
zurunden. 5Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt den Erhöhungs-
betrag und die sich nach Satz 3 ergebenden Beträge der Ausgleichsabgabe im Bun-
desanzeiger bekannt.

(4) 1Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zugleich mit der Er-
stattung der Anzeige nach § 163 Absatz 2 an das für seinen Sitz zuständige Integra-
tionsamt. 2Ist ein Arbeitgeber mehr als drei Monate im Rückstand, erlässt das In-
tegrationsamt einen Feststellungsbescheid über die rückständigen Beträge und
zieht diese ein. 3Für rückständige Beträge der Ausgleichsabgabe erhebt das Inte-
grationsamt nach dem 31.März Säumniszuschläge nach Maßgabe des § 24
Absatz 1 des Vierten Buches; für ihre Verwendung gilt Absatz 5 entsprechend.
4Das Integrationsamt kann in begründeten Ausnahmefällen von der Erhebung
von Säumniszuschlägen absehen. 5Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
den Feststellungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. 6Gegenüber pri-
vaten Arbeitgebern wird die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften über das
Verwaltungszwangsverfahren durchgeführt. 7Bei öffentlichen Arbeitgebern wen-
det sich das Integrationsamt an die Aufsichtsbehörde, gegen deren Entscheidung
es die Entscheidung der obersten Bundes- oder Landesbehörde anrufen kann.
8Die Ausgleichsabgabe wird nach Ablauf des Kalenderjahres, das auf den Eingang
der Anzeige bei der Bundesagentur für Arbeit folgt, weder nachgefordert noch
erstattet.

(5) 1Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen zur Förderung der
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich begleitender
Hilfe im Arbeitsleben (§ 185 Absatz 1 Nummer 3) verwendet werden, soweit Mittel
für denselben Zweck nicht von anderer Seite zu leisten sind oder geleistet werden.
2Aus dem Aufkommen an Ausgleichsabgabe dürfen persönliche und sächliche Kos-
ten der Verwaltung und Kosten des Verfahrens nicht bestritten werden. 3Das Inte-
grationsamt gibt dem Beratenden Ausschuss für behinderte Menschen bei dem In-
tegrationsamt (§ 186) auf dessen Verlangen eine Übersicht über die Verwendung der
Ausgleichsabgabe.

(6) 1Die Integrationsämter leiten den in der Rechtsverordnung nach § 162 be-
stimmten Prozentsatz des Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichs-
fonds (§ 161) weiter. 2Zwischen den Integrationsämtern wird ein Ausgleich herbei-
geführt. 3Der auf das einzelne Integrationsamt entfallende Anteil am Aufkommen
an Ausgleichsabgabe bemisst sich nach dem Mittelwert aus dem Verhältnis der
Wohnbevölkerung im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes zur Wohn-
bevölkerung im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches und dem Verhältnis der Zahl
der im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes in den Betrieben und Dienst-
stellen beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber auf Arbeitsplätzen im Sinne des § 156
beschäftigten und der bei den Agenturen für Arbeit arbeitslos gemeldeten schwer-
behinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen zur entsprechen-
den Zahl der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Men-
schen im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs.
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(7) 1Die bei den Integrationsämtern verbleibenden Mittel der Ausgleichsabgabe
werden von diesen gesondert verwaltet. 2Die Rechnungslegung und die formelle
Einrichtung der Rechnungen und Belege regeln sich nach den Bestimmungen, die
für diese Stellen allgemein maßgebend sind.

(8) Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Absatz 1)
gelten hinsichtlich der in § 154 Absatz 2 Nummer 1 genannten Stellen der Bund
und hinsichtlich der in § 154 Absatz 2 Nummer 2 genannten Stellen das Land als
ein Arbeitgeber.

§161 Ausgleichsfonds
1Zur besonderen Förderung der Einstellung und Beschäftigung schwerbehinder-

ter Menschen auf Arbeitsplätzen und zur Förderung von Einrichtungen und Maß-
nahmen, die den Interessen mehrerer Länder auf dem Gebiet der Förderung der
Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben dienen, ist beim Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales als zweckgebundene Vermögensmasse ein Aus-
gleichsfonds für überregionale Vorhaben zur Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben gebildet. 2Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
verwaltet den Ausgleichsfonds.

§162 Verordnungsermächtigungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates
1. die Pflichtquote nach § 154 Absatz 1 nach dem jeweiligen Bedarf an Arbeits-

plätzen für schwerbehinderte Menschen zu ändern, jedoch auf höchstens
10 Prozent zu erhöhen oder bis auf 4 Prozent herabzusetzen; dabei kann die
Pflichtquote für öffentliche Arbeitgeber höher festgesetzt werden als für pri-
vate Arbeitgeber,

2. nähere Vorschriften über die Verwendung der Ausgleichsabgabe nach § 160
Absatz 5 und die Gestaltung des Ausgleichsfonds nach § 161, die Verwendung
der Mittel durch ihn für die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Men-
schen am Arbeitsleben und das Vergabe- und Verwaltungsverfahren des Aus-
gleichsfonds zu erlassen,

3. in der Rechtsverordnung nach Nummer 2
a) den Anteil des an den Ausgleichsfonds weiterzuleitenden Aufkommens an

Ausgleichsabgabe entsprechend den erforderlichen Aufwendungen zur Erfül-
lung der Aufgaben des Ausgleichsfonds und der Integrationsämter,

b) den Ausgleich zwischen den Integrationsämtern auf Vorschlag der Länder
oder einer Mehrheit der Länder abweichend von § 160 Absatz 6 Satz 3 sowie

c) die Zuständigkeit für die Förderung von Einrichtungen nach § 30 der
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung abweichend von § 41
Absatz 2 Nummer 1 dieser Verordnung und von Inklusionsbetrieben und
-abteilungen abweichend von § 41 Absatz 1 Nummer 3 dieser Verordnung

zu regeln,
4. die Ausgleichsabgabe bei Arbeitgebern, die über weniger als 30 Arbeitsplätze

verfügen, für einen bestimmten Zeitraum allgemein oder für einzelne Bundes-
länder herabzusetzen oder zu erlassen, wenn die Zahl der unbesetzten Pflicht-
arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen die Zahl der zu beschäftigenden
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schwerbehinderten Menschen so erheblich übersteigt, dass die Pflichtarbeits-
plätze für schwerbehinderte Menschen dieser Arbeitgeber nicht in Anspruch ge-
nommen zu werden brauchen.

Kapitel 3. Sonstige Pflichten der Arbeitgeber; Rechte der
schwerbehinderten Menschen

§163 Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesagentur für
Arbeit und den Integrationsämtern

(1) Die Arbeitgeber haben, gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststelle,
ein Verzeichnis der bei ihnen beschäftigten schwerbehinderten, ihnen gleichgestell-
ten behinderten Menschen und sonstigen anrechnungsfähigen Personen laufend zu
führen und dieses den Vertretern oder Vertreterinnen der Bundesagentur für Arbeit
und des Integrationsamtes, die für den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zu-
ständig sind, auf Verlangen vorzulegen.

(2) 1Die Arbeitgeber haben der für ihren Sitz zuständigen Agentur für Arbeit
einmal jährlich bis spätestens zum 31.März für das vorangegangene Kalenderjahr,
aufgegliedert nach Monaten, die Daten anzuzeigen, die zur Berechnung des Um-
fangs der Beschäftigungspflicht, zur Überwachung ihrer Erfüllung und der Aus-
gleichsabgabe notwendig sind. 2Der Anzeige sind das nach Absatz 1 geführte Ver-
zeichnis sowie eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zur Weiterleitung an
das für ihren Sitz zuständige Integrationsamt beizufügen. 3Dem Betriebs-, Per-
sonal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, der Schwerbehindertenvertretung
und dem Inklusionsbeauftragten des Arbeitgebers ist je eine Kopie der Anzeige und
des Verzeichnisses zu übermitteln.

(3) Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30. Juni nicht, nicht richtig oder
nicht vollständig an, erlässt die Bundesagentur für Arbeit nach Prüfung in tatsäch-
licher sowie in rechtlicher Hinsicht einen Feststellungsbescheid über die zur Be-
rechnung der Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen und
der besetzten Arbeitsplätze notwendigen Daten.

(4) Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen nicht zur
Verfügung zu stellen haben, haben die Anzeige nur nach Aufforderung durch die
Bundesagentur für Arbeit im Rahmen einer repräsentativen Teilerhebung zu erstat-
ten, die mit dem Ziel der Erfassung der in Absatz 1 genannten Personengruppen,
aufgegliedert nach Bundesländern, alle fünf Jahre durchgeführt wird.

(5) Die Arbeitgeber haben der Bundesagentur für Arbeit und dem Integrations-
amt auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der besonderen
Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter behinderter
Menschen am Arbeitsleben notwendig sind.

(6) 1Für das Verzeichnis und die Anzeige des Arbeitgebers sind die mit der Bun-
desarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen abgestimm-
ten Vordrucke der Bundesagentur für Arbeit zu verwenden. 2Die Bundesagentur für
Arbeit soll zur Durchführung des Anzeigeverfahrens in Abstimmung mit der Bun-
desarbeitsgemeinschaft ein elektronisches Übermittlungsverfahren zulassen.

(7) Die Arbeitgeber haben den Beauftragten der Bundesagentur für Arbeit und
des Integrationsamtes auf Verlangen Einblick in ihren Betrieb oder ihre Dienststelle
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zu geben, soweit es im Interesse der schwerbehinderten Menschen erforderlich ist
und Betriebs- oder Dienstgeheimnisse nicht gefährdet werden.

(8) Die Arbeitgeber haben die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten
Menschen (§ 177 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und § 180 Absatz 1 bis 5) unverzüglich nach
der Wahl und ihren Inklusionsbeauftragten für die Angelegenheiten der schwer-
behinderten Menschen (§ 181Satz 1) unverzüglich nach der Bestellung der für den
Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zuständigen Agentur für Arbeit und dem In-
tegrationsamt zu benennen.

§164 Pflichten des Arbeitgebers und Rechte schwerbehinderter
Menschen

(1) 1Die Arbeitgeber sind verpflichtet zu prüfen, ob freie Arbeitsplätze mit
schwerbehinderten Menschen, insbesondere mit bei der Agentur für Arbeit arbeits-
los oder arbeitsuchend gemeldeten schwerbehinderten Menschen, besetzt werden
können. 2Sie nehmen frühzeitig Verbindung mit der Agentur für Arbeit auf. 3Die
Bundesagentur für Arbeit oder ein Integrationsfachdienst schlägt den Arbeitgebern
geeignete schwerbehinderte Menschen vor. 4Über die Vermittlungsvorschläge und
vorliegende Bewerbungen von schwerbehinderten Menschen haben die Arbeit-
geber die Schwerbehindertenvertretung und die in § 176 genannten Vertretungen
unmittelbar nach Eingang zu unterrichten. 5Bei Bewerbungen schwerbehinderter
Richterinnen und Richter wird der Präsidialrat unterrichtet und gehört, soweit
dieser an der Ernennung zu beteiligen ist. 6Bei der Prüfung nach Satz 1 beteiligen
die Arbeitgeber die Schwerbehindertenvertretung nach § 178 Absatz 2 und hören
die in § 176 genannten Vertretungen an. 7Erfüllt der Arbeitgeber seine Beschäfti-
gungspflicht nicht und ist die Schwerbehindertenvertretung oder eine in § 176 ge-
nannte Vertretung mit der beabsichtigten Entscheidung des Arbeitgebers nicht ein-
verstanden, ist diese unter Darlegung der Gründe mit ihnen zu erörtern. 8Dabei
wird der betroffene schwerbehinderte Mensch angehört. 9Alle Beteiligten sind
vom Arbeitgeber über die getroffene Entscheidung unter Darlegung der Gründe
unverzüglich zu unterrichten. 10Bei Bewerbungen schwerbehinderter Menschen
ist die Schwerbehindertenvertretung nicht zu beteiligen, wenn der schwerbehin-
derte Mensch die Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung ausdrücklich ab-
lehnt.

(2) 1Arbeitgeber dürfen schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen ihrer Be-
hinderung benachteiligen. 2Im Einzelnen gelten hierzu die Regelungen des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

(3) 1Die Arbeitgeber stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass in ihren
Betrieben und Dienststellen wenigstens die vorgeschriebene Zahl schwerbehinder-
ter Menschen eine möglichst dauerhafte behinderungsgerechte Beschäftigung fin-
den kann. 2Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) 1Die schwerbehinderten Menschen haben gegenüber ihren Arbeitgebern
Anspruch auf
1. Beschäftigung, bei der sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse möglichst voll ver-

werten und weiterentwickeln können,
2. bevorzugte Berücksichtigung bei innerbetrieblichen Maßnahmen der beruf-

lichen Bildung zur Förderung ihres beruflichen Fortkommens,
3. Erleichterungen im zumutbaren Umfang zur Teilnahme an außerbetrieblichen

Maßnahmen der beruflichen Bildung,
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4. behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätten ein-
schließlich der Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung
der Arbeitsplätze, des Arbeitsumfelds, der Arbeitsorganisation und der Arbeits-
zeit, unter besonderer Berücksichtigung der Unfallgefahr,

5. Ausstattung ihres Arbeitsplatzes mit den erforderlichen technischen Arbeitshilfen
unter Berücksichtigung der Behinderung und ihrer Auswirkungen auf die Beschäf-
tigung. 2Bei der Durchführung der Maßnahmen nach Satz 1 Nummer 1, 4 und 5
unterstützen die Bundesagentur für Arbeit und die Integrationsämter die Arbeit-
geber unter Berücksichtigung der für die Beschäftigung wesentlichen Eigenschaften
der schwerbehinderten Menschen. 3Ein Anspruch nach Satz 1 besteht nicht, soweit
seine Erfüllung für den Arbeitgeber nicht zumutbar oder mit unverhältnismäßigen
Aufwendungen verbunden wäre oder soweit die staatlichen oder berufsgenossen-
schaftlichen Arbeitsschutzvorschriften oder beamtenrechtliche Vorschriften ent-
gegenstehen.

(5) 1Die Arbeitgeber fördern die Einrichtung von Teilzeitarbeitsplätzen. 2Sie
werden dabei von den Integrationsämtern unterstützt. 3Schwerbehinderte Men-
schen haben einen Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung, wenn die kürzere Arbeits-
zeit wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig ist; Absatz 4 Satz 3 gilt
entsprechend.

§165 Besondere Pflichten der öffentlichen Arbeitgeber
1Die Dienststellen der öffentlichen Arbeitgeber melden den Agenturen für Ar-

beit frühzeitig nach einer erfolglosen Prüfung zur internen Besetzung des Arbeits-
platzes frei werdende und neu zu besetzende sowie neue Arbeitsplätze (§ 156). 2Mit
dieser Meldung gilt die Zustimmung zur Veröffentlichung der Stellenangebote als
erteilt. 3Haben schwerbehinderte Menschen sich um einen solchen Arbeitsplatz be-
worben oder sind sie von der Bundesagentur für Arbeit oder einem von dieser be-
auftragten Integrationsfachdienst vorgeschlagen worden, werden sie zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen. 4Eine Einladung ist entbehrlich, wenn die fachliche
Eignung offensichtlich fehlt. 5Einer Inklusionsvereinbarung nach § 166 bedarf es
nicht, wenn für die Dienststellen dem § 166 entsprechende Regelungen bereits be-
stehen und durchgeführt werden.

§166 Inklusionsvereinbarung

(1) 1Die Arbeitgeber treffen mit der Schwerbehindertenvertretung und den in
§ 176 genannten Vertretungen in Zusammenarbeit mit dem Inklusionsbeauftragten
des Arbeitgebers (§ 181) eine verbindliche Inklusionsvereinbarung. 2Auf Antrag der
Schwerbehindertenvertretung wird unter Beteiligung der in § 176 genannten Ver-
tretungen hierüber verhandelt. 3Ist eine Schwerbehindertenvertretung nicht vor-
handen, steht das Antragsrecht den in § 176 genannten Vertretungen zu. 4Der Ar-
beitgeber oder die Schwerbehindertenvertretung kann das Integrationsamt
einladen, sich an den Verhandlungen über die Inklusionsvereinbarung zu beteiligen.
5Das Integrationsamt soll dabei insbesondere darauf hinwirken, dass unterschied-
liche Auffassungen überwunden werden. 6Der Agentur für Arbeit und dem Inte-
grationsamt, die für den Sitz des Arbeitgebers zuständig sind, wird die Vereinbarung
übermittelt.

(2) 1Die Vereinbarung enthält Regelungen im Zusammenhang mit der Einglie-
derung schwerbehinderter Menschen, insbesondere zur Personalplanung, Arbeits-
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platzgestaltung, Gestaltung des Arbeitsumfelds, Arbeitsorganisation, Arbeitszeit so-
wie Regelungen über die Durchführung in den Betrieben und Dienststellen. 2Da-
bei ist die gleichberechtigte Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
bei der Gestaltung von Arbeitsprozessen und Rahmenbedingungen von Anfang an
zu berücksichtigen. 3Bei der Personalplanung werden besondere Regelungen zur
Beschäftigung eines angemessenen Anteils von schwerbehinderten Frauen vor-
gesehen.

(3) In der Vereinbarung können insbesondere auch Regelungen getroffen wer-
den
1. zur angemessenen Berücksichtigung schwerbehinderter Menschen bei der Be-

setzung freier, frei werdender oder neuer Stellen,
2. zu einer anzustrebenden Beschäftigungsquote, einschließlich eines angemesse-

nen Anteils schwerbehinderter Frauen,
3. zu Teilzeitarbeit,
4. zur Ausbildung behinderter Jugendlicher,
5. zur Durchführung der betrieblichen Prävention (betriebliches Eingliederungs-

management) und zur Gesundheitsförderung,
6. über die Hinzuziehung des Werks- oder Betriebsarztes auch für Beratungen über

Leistungen zur Teilhabe sowie über besondere Hilfen im Arbeitsleben.
(4) In den Versammlungen schwerbehinderter Menschen berichtet der Arbeit-

geber über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Eingliederung
schwerbehinderter Menschen.

§167 Prävention

(1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder be-
triebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhält-
nis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitig die
Schwerbehindertenvertretung und die in § 176 genannten Vertretungen sowie das
Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung ste-
henden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit
denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Arbeits- oder sonstige
Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.

(2) 1Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununter-
brochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen
Interessenvertretung im Sinne des § 176, bei schwerbehinderten Menschen außer-
dem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der
betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst über-
wunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähig-
keit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Einglie-
derungsmanagement). 2Beschäftigte können zusätzlich eine Vertrauensperson
eigener Wahl hinzuziehen. 3Soweit erforderlich, wird der Werks- oder Betriebsarzt
hinzugezogen. 4Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf
die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang
der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. 5Kommen Leistungen
zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Ar-
beitgeber die Rehabilitationsträger oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das
Integrationsamt hinzugezogen. 6Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen
Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14
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Absatz 2 Satz 2 erbracht werden. 7Die zuständige Interessenvertretung im Sinne des
§ 176, bei schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertre-
tung, können die Klärung verlangen. 8Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber
die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden Verpflichtungen erfüllt.

(3) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber,
die ein betriebliches Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder
einen Bonus fördern.

Kapitel 4. Kündigungsschutz

§168 Erfordernis der Zustimmung

Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen
durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes.

§169 Kündigungsfrist

Die Kündigungsfrist beträgt mindestens vier Wochen.

§170 Antragsverfahren

(1) 1Die Zustimmung zur Kündigung beantragt der Arbeitgeber bei dem für den
Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zuständigen Integrationsamt schriftlich oder
elektronisch. 2Der Begriff des Betriebes und der Begriff der Dienststelle im Sinne
dieses Teils bestimmen sich nach dem Betriebsverfassungsgesetz und dem Personal-
vertretungsrecht.

(2) Das Integrationsamt holt eine Stellungnahme des Betriebsrates oder Per-
sonalrates und der Schwerbehindertenvertretung ein und hört den schwerbehin-
derten Menschen an.

(3) Das Integrationsamt wirkt in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Ei-
nigung hin.

§171 Entscheidung des Integrationsamtes

(1) Das Integrationsamt soll die Entscheidung, falls erforderlich, auf Grund
mündlicher Verhandlung, innerhalb eines Monats vom Tag des Eingangs des Antra-
ges an treffen.

(2) 1Die Entscheidung wird dem Arbeitgeber und dem schwerbehinderten
Menschen zugestellt. 2Der Bundesagentur für Arbeit wird eine Abschrift der Ent-
scheidung übersandt.

(3) Erteilt das Integrationsamt die Zustimmung zur Kündigung, kann der Ar-
beitgeber die Kündigung nur innerhalb eines Monats nach Zustellung erklären.

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Zustimmung des Integra-
tionsamtes zur Kündigung haben keine aufschiebende Wirkung.

(5) 1In den Fällen des § 172 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 gilt Absatz 1 mit der
Maßgabe, dass die Entscheidung innerhalb eines Monats vom Tag des Eingangs des
Antrages an zu treffen ist. 2Wird innerhalb dieser Frist eine Entscheidung nicht ge-
troffen, gilt die Zustimmung als erteilt. 3Die Absätze 3 und 4 gelten entsprechend.
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§172 Einschränkungen der Ermessensentscheidung

(1) 1Das Integrationsamt erteilt die Zustimmung bei Kündigungen in Betrieben
und Dienststellen, die nicht nur vorübergehend eingestellt oder aufgelöst werden,
wenn zwischen dem Tag der Kündigung und dem Tag, bis zu dem Gehalt oder
Lohn gezahlt wird, mindestens drei Monate liegen. 2Unter der gleichen Vorausset-
zung soll es die Zustimmung auch bei Kündigungen in Betrieben und Dienststellen
erteilen, die nicht nur vorübergehend wesentlich eingeschränkt werden, wenn die
Gesamtzahl der weiterhin beschäftigten schwerbehinderten Menschen zur Erfül-
lung der Beschäftigungspflicht nach § 154 ausreicht. 3Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht, wenn eine Weiterbeschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz desselben
Betriebes oder derselben Dienststelle oder auf einem freien Arbeitsplatz in einem
anderen Betrieb oder einer anderen Dienststelle desselben Arbeitgebers mit Einver-
ständnis des schwerbehinderten Menschen möglich und für den Arbeitgeber zu-
mutbar ist.

(2) Das Integrationsamt soll die Zustimmung erteilen, wenn dem schwerbehin-
derten Menschen ein anderer angemessener und zumutbarer Arbeitsplatz gesichert
ist.

(3) Ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Arbeitgebers eröffnet, soll
das Integrationsamt die Zustimmung erteilen, wenn
1. der schwerbehinderte Mensch in einem Interessenausgleich namentlich als einer

der zu entlassenden Arbeitnehmer bezeichnet ist (§ 125 der Insolvenzordnung),
2. die Schwerbehindertenvertretung beim Zustandekommen des Interessenaus-

gleichs gemäß § 178 Absatz 2 beteiligt worden ist,
3. der Anteil der nach dem Interessenausgleich zu entlassenden schwerbehinderten

Menschen an der Zahl der beschäftigten schwerbehinderten Menschen nicht
größer ist als der Anteil der zu entlassenden übrigen Arbeitnehmer an der Zahl
der beschäftigten übrigen Arbeitnehmer und

4. die Gesamtzahl der schwerbehinderten Menschen, die nach dem Interessenaus-
gleich bei dem Arbeitgeber verbleiben sollen, zur Erfüllung der Beschäftigungs-
pflicht nach § 154 ausreicht.

§173 Ausnahmen

(1) 1Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für schwerbehinderte Men-
schen,
1. deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung

ohne Unterbrechung noch nicht länger als sechs Monate besteht oder
2. die auf Stellen im Sinne des § 156 Absatz 2 Nummer 2 bis 5 beschäftigt werden

oder
3. deren Arbeitsverhältnis durch Kündigung beendet wird, sofern sie

a) das 58. Lebensjahr vollendet haben und Anspruch auf eine Abfindung, Ent-
schädigung oder ähnliche Leistung auf Grund eines Sozialplanes haben oder

b) Anspruch auf Knappschaftsausgleichsleistung nach dem Sechsten Buch oder
auf Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus haben.

2Satz 1 Nummer 3 (Buchstabe a und b) finden Anwendung, wenn der Arbeitgeber
ihnen die Kündigungsabsicht rechtzeitig mitgeteilt hat und sie der beabsichtigten
Kündigung bis zu deren Ausspruch nicht widersprechen.

(2) Die Vorschriften dieses Kapitels finden ferner bei Entlassungen, die aus Wit-
terungsgründen vorgenommen werden, keine Anwendung, sofern die Wiederein-


